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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1)… § 2. (1)… 
(1a) Abweichend von Abs. 1 Z 5 lit. a umfasst die Klasse B auch Kraftwagen, 

deren höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3500 kg, aber nicht mehr 4250 kg 
beträgt sofern 

  1. sie elektrisch angetrieben werden, 

  2. sie für den Gütertransport eingesetzt werden, 

  3. mit diesem Kraftwagen keine Anhänger gezogen werden, 

  4. der Lenker eine zusätzlich Ausbildung im Ausmaß von fünf 
Unterrichtseinheiten absolviert hat und der Code 120 in den 
Führerschein eingetragen ist. 

 Diese Berechtigung gilt nur für den Verkehr in Österreich. Die näheren 
Bestimmungen über den Inhalt der Ausbildung gemäß Z 4 und die 
Ausbildungsbestätigung sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie durch Verordnung festzusetzen. 

§ 4. (1) Lenkberechtigungen für alle Klassen mit Ausnahme der Klassen AM 
und F, die Personen erteilt werden, die vorher keine in- oder ausländische 
Lenkberechtigung für eine dieser Klassen besessen haben, unterliegen einer 
Probezeit von zwei Jahren. Diese Probezeit ist in den Führerschein nicht 
einzutragen. 

§ 4. (1) Lenkberechtigungen für alle Klassen mit Ausnahme der Klassen AM 
und F, die Personen erteilt werden, die vorher keine in- oder ausländische 
Lenkberechtigung für eine dieser Klassen besessen haben, unterliegen einer 
Probezeit von drei Jahren. Diese Probezeit ist in den Führerschein nicht 
einzutragen. 

(2) Die Bestimmungen über den Probeführerschein gelten auch für 
Lenkberechtigungen von Personen, die ihren Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) innerhalb 
von zwei Jahren nach Erteilung ihrer ausländischen Lenkberechtigung nach 
Österreich verlegen; die Probezeit gilt für zwei Jahre ab Erteilung der 
ausländischen Lenkberechtigung. 

(2) Die Bestimmungen über den Probeführerschein gelten auch für 
Lenkberechtigungen von Personen, die ihren Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) innerhalb 
von drei Jahren nach Erteilung ihrer ausländischen Lenkberechtigung nach 
Österreich verlegen; die Probezeit gilt für drei Jahre ab Erteilung der 
ausländischen Lenkberechtigung. 

(3) Begeht der Besitzer der Lenkberechtigung innerhalb der Probezeit einen 
schweren Verstoß (Abs. 6) oder verstößt er gegen die Bestimmung des Abs. 7, so 
ist von der Behörde unverzüglich eine Nachschulung anzuordnen, wobei die 
Rechtskraft der Bestrafung wegen eines schweren Verstoßes abzuwarten ist. 
Berufungen gegen die Anordnung der Nachschulung haben keine aufschiebende 
Wirkung. Mit der Anordnung einer Nachschulung verlängert sich die Probezeit 
jeweils um ein weiteres Jahr oder es beginnt eine neuerliche Probezeit von einem 

(3) Begeht der Besitzer der Lenkberechtigung innerhalb der Probezeit einen 
schweren Verstoß (Abs. 6) oder verstößt er gegen die Bestimmung des Abs. 7, so 
ist von der Behörde unverzüglich eine Nachschulung anzuordnen, wobei die 
Rechtskraft der Bestrafung wegen eines schweren Verstoßes abzuwarten ist. Im 
Fall eines schweren Verstoßes gemäß Abs. 6 Z 2a kann auch nach der 
Ausstellung eines Organmandates eine Nachschulung angeordnet werden. 
Rechtsmittel gegen die Anordnung der Nachschulung haben keine aufschiebende 
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Jahr, wenn die Probezeit in der Zeit zwischen der Deliktsetzung und der 
Anordnung der Nachschulung abgelaufen ist; die Verlängerung oder der 
Neubeginn der Probezeit ist von der Wohnsitzbehörde dem Führerscheinregister 
zu melden und in den Führerschein einzutragen. Der Besitzer des 
Probeführerscheines hat diesen bei der Behörde abzuliefern, die Behörde hat die 
Herstellung eines neuen Führerscheines gemäß § 13 Abs. 6 in die Wege zu leiten. 

(4) bis (5)… 

Wirkung. Mit der Anordnung einer Nachschulung verlängert sich die Probezeit 
jeweils um ein weiteres Jahr oder es beginnt eine neuerliche Probezeit von einem 
Jahr, wenn die Probezeit in der Zeit zwischen der Deliktsetzung und der 
Anordnung der Nachschulung abgelaufen ist; die Verlängerung oder der 
Neubeginn der Probezeit ist von der Wohnsitzbehörde dem Führerscheinregister 
zu melden und in den Führerschein einzutragen. Der Besitzer des 
Probeführerscheines hat diesen bei der Behörde abzuliefern, die Behörde hat die 
Herstellung eines neuen Führerscheines gemäß § 13 Abs. 6 in die Wege zu leiten. 

(4) bis (5)… 
(6) Z 1 bis Z 2…  (6) Z 1 bis Z 2…  
(7) bis (9)…  2a. Übertretungen des § 102 Abs. 3 fünfter Satz KFG 1967. 

(7) bis (9)… 
§ 6. (1)…  § 6. (1)…  
(2) Bewerber um eine Lenkberechtigung dürfen unbeschadet der 

Bestimmungen des Abs. 5, des § 18a Abs. 4 und des § 19 Abs. 1 frühestens sechs 
Monate vor Vollendung des für die angestrebte Lenkberechtigung erforderlichen 
Mindestalters mit der theoretischen und praktischen Ausbildung in Fahrschulen 
beginnen. 

(3) bis (5)… 

(2) Bewerber um eine Lenkberechtigung dürfen unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5, des § 18 Abs. 1, des § 18a Abs. 4 und des § 19 Abs. 1 
frühestens sechs Monate vor Vollendung des für die angestrebte 
Lenkberechtigung erforderlichen Mindestalters mit der theoretischen und 
praktischen Ausbildung in Fahrschulen beginnen. 

(3) bis (5)… 
§ 15. (1) bis (4)…  
(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 

Verordnung für die Ausstellung eines Führerscheines gemäß Abs. 3 festzusetzen, 
in welchem Berechtigungsumfang jene ausländischen Führerscheine 
umzuschreiben sind, die nicht der Richtlinie des Rates Nr. 91/439/EWG 
entsprechen. 

§ 15. (1) bis (4)…  
(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 

Verordnung für die Ausstellung eines Führerscheines gemäß Abs. 3 festzusetzen, 
in welchem Berechtigungsumfang jene ausländischen Führerscheine 
umzuschreiben sind, die nicht der Richtlinie des 2006/126/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates entsprechen. 

§ 16b. (1) bis (3)…  
(3a) Der Landeshauptmann der den Fahrprüfer bestellt hat, hat die in § 16a 

Abs. 1 Z 11 lit. b bis k genannten Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 
Wenn ein Audit vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie durchgeführt wird, hat diese die in § 16a Abs. 1 Z 11 lit. i genannten 
Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 

(4)… 

§ 16b. (1) bis (3)…  
(3a) Der Landeshauptmann der den Fahrprüfer bestellt hat, hat die in § 16a 

Abs. 1 Z 11 lit. b bis k genannten Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 
Wenn ein Audit vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie durchgeführt wird, hat dieses die in § 16a Abs. 1 Z 11 lit. i 
genannten Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 

(4)… 
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(4a) Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ist 

zwecks Qualitätssicherung der Fahrprüfung berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 
und 11 genannten Daten Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese Daten 
verarbeiten und in anonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters darf 
sie zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten 
Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten 
Daten (in anonymisierter Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des 
Bewerbers um eine Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der 
Prüfung sowie den Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine 
Lenkberechtigung ausgebildet wurde, auswerten. 

(4b) bis (8)… 

(4a) Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zwecks Qualitätssicherung der Fahrprüfung berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 
und 11 genannten Daten Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese Daten 
verarbeiten und in anonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters darf 
es zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten 
Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten 
Daten (in anonymisierter Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des 
Bewerbers um eine Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der 
Prüfung sowie den Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine 
Lenkberechtigung ausgebildet wurde, auswerten. 

(4b) bis (8)… 
§ 18. (1) Eine Lenkberechtigung für die Klasse AM darf nur erteilt werden, 

wenn der Antragsteller 
§ 18. (1) Eine Lenkberechtigung für die Klasse AM darf nur erteilt werden, 

wenn der Antragsteller 
 1. das 15. Lebensjahr vollendet hat,  1. das 15. Lebensjahr vollendet hat, 
 2. sechs Unterrichtseinheiten theoretische Schulung in einer Fahrschule, 

einem Verein von Kraftfahrzeugbesitzern sofern dieser im 
Kraftfahrbeirat vertreten ist oder einer Schule absolviert hat, 

 2. sechs Unterrichtseinheiten theoretische Schulung in einer Fahrschule, 
einem Verein von Kraftfahrzeugbesitzern sofern dieser im 
Kraftfahrbeirat vertreten ist oder einer Schule absolviert hat, 

 3. eine theoretische Prüfung, die nicht den Anforderungen des § 11 Abs. 2 
entsprechen muss, erfolgreich abgelegt hat, 

 3. eine theoretische Prüfung, die nicht den Anforderungen des § 11 Abs. 2 
entsprechen muss, erfolgreich abgelegt hat, 

 4. sechs Unterrichtseinheiten praktische Schulung am Übungsplatz sowie  4. sechs Unterrichtseinheiten praktische Schulung am Übungsplatz sowie 
 5. zwei Unterrichtseinheiten praktische Schulung im öffentlichen Verkehr 

als Lenker absolviert hat, 
 5. zwei Unterrichtseinheiten praktische Schulung im öffentlichen Verkehr 

als Lenker absolviert hat, 
 6. die ausreichende Fahrzeugbeherrschung gegenüber dem Instruktor oder 

dem Fahrlehrer nachgewiesen hat, 
 6. die ausreichende Fahrzeugbeherrschung gegenüber dem Instruktor oder 

dem Fahrlehrer nachgewiesen hat, 
 7. verkehrszuverlässig ist,  7. verkehrszuverlässig ist, 
 8. eine Einwilligungserklärung eines Erziehungsberechtigten vorlegt, sofern 

er das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
 8. eine Einwilligungserklärung eines Erziehungsberechtigten vorlegt, sofern 

er das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
 9. ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 beibringt, sofern der Antrag 

auf Erteilung einer Lenkberechtigung für die Klasse AM nach der 
Vollendung des 20. Lebensjahres gestellt wird. § 3 Abs. 1 ist nicht 
anzuwenden. Eine Unterrichtseinheit hat 50 Minuten zu betragen. Die in 
Z 4 genannte praktische Schulung kann zugunsten der in Z 5 genannten 
Schulung verkürzt werden, sofern die Dauer der gesamten praktischen 
Schulung pro Kandidat nicht weniger als acht Unterrichtseinheiten 

 9. ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 beibringt, sofern der Antrag 
auf Erteilung einer Lenkberechtigung für die Klasse AM nach der 
Vollendung des 20. Lebensjahres gestellt wird. § 3 Abs. 1 ist nicht 
anzuwenden. Eine Unterrichtseinheit hat 50 Minuten zu betragen. Die in 
Z 4 genannte praktische Schulung kann zugunsten der in Z 5 genannten 
Schulung verkürzt werden, sofern die Dauer der gesamten praktischen 
Schulung pro Kandidat nicht weniger als acht Unterrichtseinheiten 
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beträgt. Pro Tag dürfen nicht mehr als insgesamt acht 
Unterrichtseinheiten vermittelt werden. 

beträgt. Pro Tag dürfen nicht mehr als insgesamt acht 
Unterrichtseinheiten vermittelt werden. 

(2)… Im Rahmen der in Z 2, 4 und 5 genannten Ausbildung ist auch der Abschnitt 
„Risikokompetenz“ gemäß Anlage 10a Kapitel 2 Punkt 1.15 der Kraftfahrgesetz-
Durchführungsverordnung 1967 – KDV 1967, BGBl. Nr. 399/1967 in der jeweils 
geltenden Fassung zu vermitteln. Mit der in den Z 2 bis 5 genannten Ausbildung 
und Prüfung darf frühestens zwei Monate vor Vollendung des 15. Lebensjahres 
begonnen werden. Die theoretische Prüfung gemäß Z 3 darf nicht im Rahmen der 
theoretischen Ausbildung gemäß Z 2 abgehalten werden. 

(2)… 
(3) Die in Abs. 1 Z 4 und 5 genannte praktische Schulung darf der 

Antragsteller auf einem Fahrzeug der Fahrzeugkategorie (Motorfahrrad oder 
vierrädriges Leichtkraftfahrzeug) seiner Wahl absolvieren. Der 
Berechtigungsumfang der Klasse AM ist dementsprechend auf das Lenken von 
Fahrzeugen dieser Fahrzeugkategorie einzuschränken. Wird die Berechtigung für 
beide Fahrzeugkategorien beantragt, so ist die in Abs. 1 Z 4 genannte praktische 
Ausbildungen auf Fahrzeugen der jeweiligen Kategorie zu absolvieren. Das gilt 
auch, wenn nach Erwerb der Lenkberechtigung für die Klasse AM eine 
Ausdehnung auf die andere Fahrzeugkategorie beantragt wird. Für den Erwerb 
der Berechtigung zum Lenken eines einspurigen Kraftfahrzeuges ist jedenfalls 
eine Schulung nach Abs. 1 Z 5 zu absolvieren. Wird die Lenkberechtigung nur 
für eine Fahrzeugkategorie erworben, ist dies am Führerschein mittels nationalem 
Zahlencode zu vermerken. 

(3) Die in Abs. 1 Z 4 und 5 genannte praktische Schulung darf der 
Antragsteller auf einem Fahrzeug der Fahrzeugkategorie (Motorfahrrad oder 
vierrädriges Leichtkraftfahrzeug) seiner Wahl absolvieren. Der 
Berechtigungsumfang der Klasse AM ist dementsprechend auf das Lenken von 
Fahrzeugen dieser Fahrzeugkategorie einzuschränken. Wird die Berechtigung für 
beide Fahrzeugkategorien beantragt, so ist die in Abs. 1 Z 4 genannte praktische 
Ausbildungen auf Fahrzeugen der jeweiligen Kategorie zu absolvieren. Das gilt 
auch, wenn nach Erwerb der Lenkberechtigung für die Klasse AM eine 
Ausdehnung auf die andere Fahrzeugkategorie beantragt wird. Für den Erwerb 
der Berechtigung zum Lenken eines einspurigen Kraftfahrzeuges ist jedenfalls 
eine Schulung nach Abs. 1 Z 5 zu absolvieren. Wird die Lenkberechtigung nur 
für eine Fahrzeugkategorie erworben, ist dies am Führerschein mittels 
Zahlencode zu vermerken. 

(4) Zur Durchführung der praktischen Schulung gemäß Abs. 1 Z 4 und 5 
sind Fahrschulen und Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern, sofern sie im 
Kraftfahrbeirat vertreten sind, berechtigt. Die praktische Schulung ist unter der 
Leitung eines Fahrlehrers oder eines besonders geeigneten Instruktors gemäß 
§ 4a Abs. 6 durchzuführen. Die Instruktoren müssen zur Durchführung der 
praktischen Schulung gemäß Abs. 1 Z 5 entsprechende Kenntnisse für 
Schulfahrten im öffentlichen Verkehr haben und eine diesbezügliche 
Ergänzungsausbildung in einer berechtigten Ausbildungsstätte gemäß § 116 
Abs. 6a KFG oder beim Fachverband der Fahrschulen nachweisen. Bei der 
praktischen Schulung gemäß Abs. 1 Z 5 für Motorfahrräder hat der Fahrlehrer 
oder Instruktor die Kandidaten auf einem einspurigen Kraftfahrzeug zu begleiten 
und darf höchstens zwei Kandidaten gleichzeitig begleiten. 

(4) Zur Durchführung der praktischen Schulung gemäß Abs. 1 Z 4 und 5 
sind Fahrschulen und Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern, sofern sie im 
Kraftfahrbeirat vertreten sind, berechtigt. Die praktische Schulung ist unter der 
Leitung eines Fahrlehrers für die Klassen A oder B, der eine Zusatzausbildung 
zur Vermittlung von Risikokompetenz gemäß § 64f KDV 1967 absolviert haben 
muss, oder eines besonders geeigneten Instruktors für die Klasse A gemäß § 4a 
Abs. 6 durchzuführen. Die Instruktoren müssen zur Durchführung der praktischen 
Schulung gemäß Abs. 1 Z 5 entsprechende Kenntnisse für Schulfahrten im 
öffentlichen Verkehr haben und eine diesbezügliche Ergänzungsausbildung in 
einer berechtigten Ausbildungsstätte gemäß § 116 Abs. 6a KFG oder beim 
Fachverband der Fahrschulen nachweisen. Bei der praktischen Schulung gemäß 
Abs. 1 Z 5 für Motorfahrräder hat der Fahrlehrer oder Instruktor die Kandidaten 
auf einem einspurigen Kraftfahrzeug zu begleiten und darf höchstens zwei 
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(5)… Kandidaten gleichzeitig begleiten. 

(5)… 
(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat nach 

den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft und Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen festzusetzen über den Inhalt, den Umfang, die Art und den 
Nachweis der Kenntnisse gemäß Abs. 1 Z 3. 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft und Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen festzusetzen über den Inhalt, den Umfang, die Art und den Ablauf 
der Ausbildung und Prüfung gemäß Abs. 1 Z 2 bis 6.. 

§ 18a. (3) bis (4)… 
(5) Beim Erwerb der Klasse A1 gelten die Bestimmungen über den 

Probeführerschein (§ 4) jedenfalls bis zum 20. Lebensjahr. Die Probezeit gilt im 
Rahmen des Stufenzuganges nur beim jeweils ersten Erwerb einer der Klassen 
A1 oder A2. 

(6)… 

§ 18a. (3) bis (4)… 
(5) Beim Erwerb der Klasse A1 gelten die Bestimmungen über den 

Probeführerschein (§ 4) jedenfalls bis zum 21. Lebensjahr. Die Probezeit gilt im 
Rahmen des Stufenzuganges nur beim jeweils ersten Erwerb einer der Klassen 
A1 oder A2. 

(6)… 
§ 19. (1)… 
(2) Für die Erteilung der Bewilligung von Ausbildungsfahrten und die 

Durchführung der Ausbildungsfahrten gelten § 122 Abs. 1 bis 3, 6 und 8 
KFG 1967, wobei § 122 Abs. 2 Z 1 lit. d KFG 1967 mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass der gemäß Abs. 4 Z 2 im Verordnungsweg vorgeschriebene 
Inhalt und Umfang der theoretischen und praktischen Ausbildung zu absolvieren 
ist. Ist der Bewerber noch minderjährig und ist nicht wenigstens einer der 
Begleiter auch der Erziehungsberechtigte des Bewerbers, so ist der Fahrschule 
eine Zustimmungserklärung des Erziehungsberechtigten vorzulegen. 
Ausbildungsfahrten dürfen nur unter Aufsicht eines Begleiters durchgeführt 
werden. Bei der Durchführung der Ausbildungsfahrten ist ein Fahrtenprotokoll zu 
führen. Der Begleiter hat dafür zu sorgen, dass bei der Durchführung von 
Ausbildungsfahrten das Fahrzeug entsprechend gekennzeichnet ist. Sofern die 
Lenkberechtigung für die Klasse B vor Vollendung des 18. Lebensjahres erteilt 
wird, dauert die Probezeit (§ 4) jedenfalls bis zur Vollendung des 
20. Lebensjahres. 

§ 19. (1)… 
(2) Für die Erteilung der Bewilligung von Ausbildungsfahrten und die 

Durchführung der Ausbildungsfahrten gelten § 122 Abs. 1 bis 3, 6 und 8 
KFG 1967, wobei § 122 Abs. 2 Z 1 lit. d KFG 1967 mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass der gemäß Abs. 4 Z 2 im Verordnungsweg vorgeschriebene 
Inhalt und Umfang der theoretischen und praktischen Ausbildung zu absolvieren 
ist. Ist der Bewerber noch minderjährig und ist nicht wenigstens einer der 
Begleiter auch der Erziehungsberechtigte des Bewerbers, so ist der Fahrschule 
eine Zustimmungserklärung des Erziehungsberechtigten vorzulegen. 
Ausbildungsfahrten dürfen nur unter Aufsicht eines Begleiters durchgeführt 
werden. Bei der Durchführung der Ausbildungsfahrten ist ein Fahrtenprotokoll zu 
führen. Der Begleiter hat dafür zu sorgen, dass bei der Durchführung von 
Ausbildungsfahrten das Fahrzeug entsprechend gekennzeichnet ist. Sofern die 
Lenkberechtigung für die Klasse B vor Vollendung des 18. Lebensjahres erteilt 
wird, dauert die Probezeit (§ 4) jedenfalls bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres. 

§ 19. (3) Im Zuge der Ausbildung zur vorgezogenen Lenkberechtigung für 
die Klasse B sind Ausbildungsfahrten im Ausmaß von mindestens 3 000 
Kilometern zu absolvieren. Nach jeweils 1 000 gefahrenen Kilometern haben der 
Bewerber und der oder ein Begleiter eine begleitende Schulung, die eine 
Ausbildungsfahrt beinhaltet, in der Fahrschule zu besuchen. Nach 3 000 

§ 19. (3) Im Zuge der Ausbildung zur vorgezogenen Lenkberechtigung für 
die Klasse B sind Ausbildungsfahrten im Ausmaß von mindestens 3 000 
Kilometern zu absolvieren. Nach jeweils 1 000 gefahrenen Kilometern haben der 
Bewerber und der oder ein Begleiter eine begleitende Schulung, die eine 
Ausbildungsfahrt beinhaltet, in der Fahrschule zu besuchen. Nach 3 000 
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gefahrenen Kilometern hat der Bewerber eine Perfektionsschulung in der 
Fahrschule zu besuchen. Die Ausbildungsfahrten von jeweils 1 000 Kilometern 
sind möglichst gleichmäßig verteilt jeweils in einem Zeitraum von mindestens 
zwei Wochen zu absolvieren. Über die Absolvierung der begleitenden Schulung 
ist dem Bewerber von der Fahrschule eine Bestätigung auszustellen. Nach 
Absolvierung der gesamten vorgeschriebenen Ausbildung, frühestens aber mit 
Vollendung des 17. Lebensjahres, ist der Bewerber zur praktischen Fahrprüfung 
zuzulassen, wenn die Fahrschule die Absolvierung der vorgeschriebenen 
Ausbildung bestätigt. 

(4)… 

gefahrenen Kilometern hat der Bewerber eine Perfektionsschulung in der 
Fahrschule zu besuchen. Die Ausbildungsfahrten von jeweils 1 000 Kilometern 
sind möglichst gleichmäßig verteilt jeweils in einem Zeitraum von mindestens 
zwei Wochen zu absolvieren. Nach Absolvierung der gesamten vorgeschriebenen 
Ausbildung, frühestens aber mit Vollendung des 17. Lebensjahres, ist der 
Bewerber zur praktischen Fahrprüfung zuzulassen, wenn die Fahrschule die 
Absolvierung der vorgeschriebenen Ausbildung bestätigt. 

(4)… 

§ 26. (1) bis (5)… § 26. (1) bis (5)… 
(6) Zum Zwecke der Erprobung im Rahmen der Durchführung von 

wissenschaftlichen Untersuchungen kann der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie durch Verordnung für eine bestimmte Zeit von den 
Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende Regelungen für die Entziehungen 
der Lenkberechtigung aufgrund von Alkoholdelikten festlegen, wenn eine solche 
Untersuchung im überwiegenden Interesse der Verkehrssicherheit gelegen ist. In 
dieser Verordnung sind die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

  1. die Voraussetzungen sowie die Unmöglichkeit für die Teilnahme an 
dieser Untersuchung, 

  2. die Inhalte und den Ablauf des Verfahrens, 

  3. die Beendigung des Verfahrens und den Ausschluss aus dem Verfahren, 

  4. die vorläufige Teilnahme an dem Verfahren, 

  5. die durchführende Institution, Personen und Geräte sowie 

  6. die Meldepflichten. 

 Der Zeitraum der Erprobung darf fünf Jahre ab dem Inkrafttreten der 
Verordnung nicht überschreiten. 

§ 41. (1) bis (11)… § 41. (1) bis (11)… 
(12) Für Besitzer von Lenkberechtigungen, die vor dem 1. Juli 2017 erteilt 

wurden, gilt § 4 Abs. 1 und 2 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. 
§ 43. (1) bis (24)… § 43. (1) bis (24)… 

(25) § 2 Abs. 1a, § 6 Abs. 2 und § 18 Abs. 1, 4 und 6 in der Fassung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2016 treten am 1. März 2017 in Kraft. § 4 Abs. 1 
bis 3 und 6, § 18a Abs. 5, § 19 Abs. 2 und § 41 Abs. 12 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2016 treten am 1. Juli 2017 in Kraft. § 26 Abs. 6 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2016 tritt am 1. September 
2017 in Kraft. § 2 Abs. 1a tritt am 1. März 2022 außer Kraft. Verordnungen auf 
Grund des § 26 Abs. 6 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2016 können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. 
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